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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die BesChWerdegegflerifl 1st Inhaberin des europäischen 

Patents Nr. 0 118 756 (Anineldenununer 84 101 257.8). 

II. 	Die Beschwerdeführerifl (Einsprechende) hat gegen das 

Patent wegen 1nangelnder erfinderischer Tàtigkeit seines 

Gegenstandes im Hinblick auf folgende Dokumente Einspruch 

erhoben: 

(Dl.) H. Kittel, Lehrbuch der Lacke und 

(D2) Beschichtungen, Band VII (1979), Seiten 46, 47, 

96 bis 105, 110, 	111, 	134 bis 137, 	144 bis 149; 

 US-A-3 253 943, 

 US-A-3 391 073, 

 US-A-4 005 000 und 

 US-A-3 647 675. 

mi Laufe des Einspruchsverfahrens wurden von ihr noch 

folgende weiteren Druckschriften genannt: 

JOCCA Bd. 60 (1977), Seite 56, 

Glasurit Rundschau, Nr. 55, Jahrgang 24 1974), 

Seite 10, 

Blickpunkt BASF Lackchemie, Heft 57, Jahrgang 25 

(1975), Seiten 8 - 10, 

EP-A-050 045, sowie 

(Dia) 	die Seiten 130 und 131 des unter (Dl) 

genannten Lehrbuchs. 

III. Das Patent wurde von der Einspruchsabteilung in geändertem 

Umfang aufrechterhalten. 

Iv. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin 

Beschwerde erhoben. 
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liii Beschwerdeverfahren nannte die Beschwerdeführerin noch 

die Druckschriften: 

(Dlb) 	Seite 151 des unter (Dl) genannten Lehrbuchs, 

(D10) 	GB-A-455 810 und 

(Dli) 	tJS-A-3 616 394. 

Es wurde mündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

europàischen Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde 

zurückzuweisen und das Patent mit den in der mündlichen 

Verhandlung vorgeiegten Unteriagen aufrechtzuerhalten. 

Der nunmehr geltende Anspruch 1 lautet nach Berichtigung 

eines offensichtiichen Schreibfehiers (dreimal "Of fnung" 

anstelle von "Of fnung") wie folgt: 

11 1. Verfahren zum elektrophoretischen Beschichten von 

einseitig offenen metailischen Dosen mit anschlieBender 

Trocknung, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, da 

jede Dose durch ein elektrophoretisches Tauchbad geführt 

un dabei in einer Zeit von über 3 bis unter 60 Sekunden 
mit einem sich auf ihrer Oberflàche absetzenden NaBfilm 

beschichtet wird, der einen eiektrischen Schichtwiderstand 

von wenigstens 0.6 x 108  Ohm x cm aufweist, wobei sie in 

einemu kontinuierlichen Arbeitsgang mit ihrer Offnung 
schräg nach unten weisend in das Tauchbad eingetaucht, im 

Bad untergetaucht derart bewegt wird, da8 ihre Of fnung 

nach oben weist, und anschlieBend mit ihrer Of fnung nach 

unten weisend aus dem Bad ausgehoben und dann mit einem 

endlosen Transportmittel durch einen oder mehrere 

TrockenOfen geführt wird, wobei mehrere Dosen gleichzeitig 
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nebeneiflander und un gegenseitigen Abstand voneinander 

beschichtet und getrocknet werden und eine an eineiu 

Transporteleiflent vorgesehene Halterung für die einzelnen 

Dosen als eine Elektrode für das elektrophoretische 

Beschichten elektrisch geschaltet wird, wàhrend in die 

einzelnen Dosen einfahrbare Hilfsgegenelektroden verwendet 

werden, die in einem Abstand von gröBer als dent halben 

Radius der Dosen von der Innenwand der Dosen liegen." 

Die Ansprüche 2 bis 9 sind von Anspruch 1 abhängig. 

VIII. Zur Stützung ihrer Anträge trug die Beschwerdeführerin mm 

wesentlichen folgende Arguntente vor: 

Aus Dl1 sei es bekannt, einseitig of fene Dosen in em 

elektrophoretisches Tauchbad einzutauchen. Die Anregung, 

hierbei die zu beschichtenden Gegenstände durch das Bad 

hindurchlaufen zu lassen, ergebe sich aus Dl, wo mm 

übrigen auch auf die Eignung des elektrophoretischen 

Verfahrens zur Beschichtung von Hohlräunten aufgrund des 

sogenannten Umgriffs hingewiesen werde. Die in Anspruch 1 

genannten Werte für die Beschichtungszeit und den 

NaBfilinwiderstand sowie die Verwendung einer Hilfs-

elektrode seien ebenfalls aus Dl bekannt. 

Die Bearbeitung mehrerer Dosen gleichzeitig nebeneinander 

sei völlig unabhàngig von den übrigen Verfahrens-

bedingungen zu sehen und sei selbstverständlich, wenn der 

Durchsatz erhöht werden solle. 

Schon aus Dl (bzw. Dib) ergebe sich, daB bei der Führung 

der Gegenstãnde un Tauchbad Lufteinschlüsse vermieden 

werden müBten und geneigtes Einlaufen ins Bad exnpfehlens-

wert sei. Die genauere Kippbewegung der zu beschichtenden 

Gegenstände ergebe sich aus D2, wobei die geeignete Wahi 

der Neigung belt Eintauchen und Ausheben trivial sei. 
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IX. 	Die Beschwerdegegnerin trug im wesentlichen folgendes 

vor: 

Das bis heute vorwiegend verwendete Verfahren für die 

Beschichtung von einseitig of fenen Dosen sei die 

Spritzlackierung. Das in Dli erwàhnte Eintauchen in em 

elektrophoretisches Bad beziehe sich nicht auf Dosen. 

Betref fend einseitig of fene Dosen werde nur individuelles 

Fülien derseiben mit der Lacketnuision of fenbart. Di 

behandle aligemeine Grundsàtze der elektrophoretischen 

Beschichtung, befasse sich aber nicht mit Dosen. Dies 

gelte auch für die in den Abbildungen 42 und 43 gezeigten 

Hohlkórper, für die keineriei Dimnensionen angegeben seien. 

Die Einfuhrung von Hilfselektroden sei zum Prioritäts-

zeitpunkt nur bei grôBeren Gegenständen wie Automobil-

karosserien und Gefrierschränken üblich gewesen. Die 

Bewegung der nicht-leitfähigen Fiaschen gemnãi3 D2 sei 

anders als beim erfindungsgemä3en Verfahren, da gemäi3 D2 

die Flaschen mit der Of fnung nach oben in den Tauch-

behälter eingefuhrt und aus dieseni herausgeführt würden. 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde ist zuiässig. 

DaB die Patentansprüche und die übrigen vorliegenden 

Unterlagen des Streitpatents die formalen Erfordernisse 

gemäB Artikel 84, 123 (2) und (3) EPU erfüiien, ist unter 

den Parteien nicht umnstritten. 

Neuheit 

3.1 	Die einzigen der genannten Druckschriften, die das 

elektrophoretische Beschichten von einseitig of fenen 

mnetallischen Dosen betreffen, sind D9, D10 und Dli. 
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Bei keinern der dort beschriebenen Verfahren wird aber die 

Dose durch ein elektrophoretisches Tauchbad geführt. 

Vie].inehr wird geinäl3 D10 und Dli (gemâS D10 mit mehreren 

Dosen gleichzeitig nebeneinander) allein die Dose selbst 

mit der Lack-Emulsion gefüllt und eine Gegenelektrode 

(keine Hilfs-Gegenelektrode d. h. keine zusätzliche 

Gegenelektrode) eingeführt. Wie die Beschwerdeführerin 

hervorhebt, erwáhnt zwar Dli bei der Erórterung des 

Standes der Technik, daB "Dosenkórper" in ein elektro-

phoretisches Bad eingetaucht wurden, doch ist von eineiu 

"Führen" durch das Bad nicht die Rede und es ist auch 

nicht eindeutig ersichtlich, auf weichen Fertigungszustand 

der Dosen sich dieser frühere Stand der Technik bezog. 

GemäB D9 wird die einseitig offene Dose in dem genau 

angepaBten Zwischenraum zwischen einer ãuBeren Zellenwand 

und einem inneren, gegebenenfalls die Gegenelektrode 

bildenden Kern fixiert, dann die Lackeinulsion in den 

Zwischenraum eingeführt und Spannungsiinpulse zwischen die 

Gegenelektrode und die Dose angelegt. 

	

3.2 	Auch D5 betrif ft das elektrophoretische Beschichten von 

Dosenkörpern. Die Dosenkórper werden durch ein ring-

föriniges elektrophoretisches Bad geführt, und in ihrem 

Inneren ist eine Gegenelektrode angeordnet. 

Es handelt sich aber offensichtlich urn Dosenkörper, die an 

beiden Enden of fen sind, und es findet keinerlei Drehung 

der Dosenkörper im elektrophoretischen Bad statt. 

	

3.3 	Dl, Dia und Dib stellen Teile eines Lehrbuchs dar, aus 

denen im wesentlichen ersichtlich ist, daB die Elektro-

tauchiackierung grundsàtzlich gut zur Beschichtung von 

kompliziert geforinten Körpern und insbesondere auch von 
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solchen mit Hohlräumen (siehe Abb. 42 und 43) geeignet 

1st, wobei sich der sogenannte Umgriff noch durch 

Einführen einer Hilfskathode in den Hohiraum verbessern 

lal3t (siehe Seite 137, letzter Absatz). Es werden Takt-und 

Durchlaufanlagen genannt (Seiten 144, 145, 151), bei welch 

letzteren das Werkstück durch das Bad geführt wird. Auf 

das elektrophoretische Bad folgt ein Trockenofen. 

Aus der Tabelle 6 auf Seite 111 ergeben sich Werte für den 

Schichtwiderstand des Na8films und die Beschichtungszeit, 

die in die hierfür in Anspruch 1 angegebenen Bereiche 

fallen. 

Als Beispiel für das Werkstück werden lediglich Automobil-

karosserien genannt. Die Abbildungen 42 und 43 dienen 

lediglich der schematischen Darstellung eines Hohlraums, 

ohne für die Gesaintform des Kärpers oder seine Dimensionen 

eine Aussage zu beinhalten. Dosen werden in Dl, Dla und 

Dlb nirgends angesprochen, mit Ausnahme einer Stelle auf 

Seite 96, Absatz 3, wo bei der Darstellung der 

geschichtlichen Entwicklung Konservendosen erwähnt werden, 

jedoch nach Auffassung der Kainmer (mi Gegensatz zur 

Meinung der Beschwerdeführerin) ohne Zusainmenhang mit 

irgendeinem best inurtten elektrophoretischen Verfahren. 

3.4 	D2 beschreibt ein Lackierverfahren, bei deni von den zu 

lackierenden Gegenstãnden gleichzeitig mehrere neben-

einander durch ein Tauchbad und anschlieBend durch einen 

Ofen geführt werden, wobei die Gegenstände un Bad unter-

getaucht mit ihren Of fnungen nach oben weisend bewegt 

werden (siehe insbesondere die Figuren 1 und 2 und 

Spalte 2). 

ZUIn Unterschied gegenüber dem Gegenstand des vorliegenden 

Anspruchs 1 handelt es sich aber beim Verfahren nach D2 urn 

nichtelektrisches Tauchiackieren, die Gegenstände sind 
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keine xnetallischen Dosen, sondern Plastikflaschen, und die 

Bewegung der Flaschen erfolgt intermittierend in solcher 

Weise, daB beiin Eintauchen und Ausheben die Flaschen- 

öffnungen nach oben weisen und die Flaschen in ihrer 

untersten Stellung etwas verweilen. 

	

3.5 	D3 beschreibt ein Verfahren, bei dern gleichzeitig neben- 

einander mehrere mit Of fnungen versehene metallische 

Artikel durch ein Bad und anschlie8end durch einen 

Trockenofen geführt werden (siehe die Figuren 1 und 3 

sowie die Spalten 2, 3 und 5). 

Es handelt sich jedoch nicht urn ein elektrophoretisches 

Lackbeschichtungsverfahren, sondern urn ein Anodisierungs-

verfahren, und auBerdem nicht urn Dosen, sondern urn 

becherfOrmige Artikel. Ferner sind diese Artikel beim 

Eintauchen und Ausheben nicht mit ihrer Of fnung nach 

unten, sondern seitwärts geneigt und werden im übrigen 

wáhrend der gesamten Bewegung durch das Bad niemals in 

eine Position mit der Of fnung nach oben, sondern nur in 

eine solche mit der Of fnung nach unten gekippt. 

	

3.6 	Die übrigen Druckschriften liegen dem Gegenstand des 

Anspruchs 1 ferner als die oben genannten. 

	

3.7 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also neu im Sinne von 

Artikel 54 EPTJ. 

	

4. 	Erfinderische Tàtigkeit 

	

4.1 	Bei einem industriellen Fertigungsverfahren wie demjenigen 

nach Anspruch 1 (daB es sich urn ein solches handelt, 

ergibt sich nicht nur aus der Verwendung endloser Trans-

portmittel, sondern auch aus der gleichzeitigen Behandlung 

mehrerer Dosen nebeneinander) spielt nicht nur das 

Beschichtungsprinzip, sondern auch die genaue Art des zu 
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beschichtenden und zu bewegenden Gegenstands im einzelnen 

eine Rolle. Es ist deshalb nicht nur formal so, daB die in 

Dl in den Abbildungen 42 und 43 dargesteliten Gegenstànde 

dort nicht als einseitig of fene Dosen bezeichnet werden, 

sondern auch dem Sinn nach kännen diese nur zur 

Erläuterung der Hohiraumlackierung schematisch dar-

gesteliten Gegenstande, deren Gesamtaufbau und GrôJ3e offen 

bleibt, nicht als gleichbedeutend mit einseitig of fenen 

Dosen angesehen werden. 

Deshaib ist bel der Beurteilung der erfinderischen 

Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 als nächst-

komniendem Stand der Technik von einer Lehre auszugehen, 

wie sie etwa in D10 enthalten ist. Diese Druckschrift 

bezieht sich auf das elektrophoretische Beschichten von 

einseitig of fenen metallischen Dosen mit anschlie8ender 

Trocknung und erwähnt auch die gleichzeitige Behandlung 

mehrerer Dosen nebeneinander (siehe insbesondere die 

Figuren 1, 3 und 5) (in ähnlicher Weise und mit deni 

gleichen Resultat könnte man auch von D9 oder Dll 

ausgehen). 

4.2 	Es ist ersichtlich, daB das in D10 beschriebene Verfahren 

mit individueller Füllung jeder Dose verhältnismàBig 

kompliziert ist und nur die Beschichtung der Innenwand 

erlaubt. Dem Fachinann stelit sich deshaib aus seiner 

praktischen Erfahrung heraus ganz von selbst die Aufgabe, 

das Verfahren zu vereinfachen und beiderseitige 

Beschichtung zu ermöglichen (vgl. Beschreibung des Streit-

patents, Seite 2, Zeilen 45 bis 47). 

Zur Lósung dieser Aufgabe sieht Anspruch 1 des Streit-

patents insbesondere vor, daB jede Dose durch em 

elektrophoretisches Tauchbad geführt und dabei mit einem 

sich auf ihrer Oberfläche absetzenden NaBfilnt beschichtet 

wird, wobei sie in einem kontinuierlichen Arbeitsgang mit 
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ihrer Of fnung schràg nach unten weisend in das Tauchbad 

eingetaucht, im Bad untergetaucht derart bewegt wird, daB 

ihre Of fnung nach oben weist, und anschlieBend mit ihrer 

Of fnung nach unten weisend aus dern Bad ausgehoben wird. 

	

4.3 	Nun ist zwar der Beschwerdeführerin darin recht zu geben, 

daB dern Stand der Technik zu entnehmen ist, allseitige 

elektrophoretische Lackbeschichtung von metal 1 ischen 

Gegenständen auch unter Führen des Gegenstands durch em 

Tauchbad zu bewerkstelligen (siehe Dl, Seite 149; Dib; D4 

und D5). In weicher Bewegung einseitig of fene Dosen dann 

aber zweckinäBigerweise zu führen sind, urn das Füllen mit 

Lackemulsion und das Ausleeren dieser weitgehend 

geschlossenen Gegenstände schnell und einfach zu gewàhr-

leisten und im übrigen das Ansammein von Gasbiasen in der 

Dose zu vermeiden, ist jedoch dem Stand der Technik 

nirgends zu entnehmen. Dl und Dib zeigen, bezogen auf 

Automobilkarosserien, nur Parallelverschiebungen (auch das 

von der Beschwerdeführerin erwähnte "geneigte Einlaufen 

ins Bad" (Seite 151, Mitte) bedeutet nicht notwendiger-

weise etwas anderes), und D4 und D5 ebensolche Parallel-

verschiebungen für Dosenendplatten bzw. beidseitig of fene 

DosenkOrper. 

	

4.4 	Auch wenn sich der Fachmann darüber hinaus von D2 - trotz 

deren andersartigem, nichtelektrischem und auf Plastik-

flaschen bezogenem Tauchlackierungsverfahren - Anregungen 

holen wolite, wurde er nicht zu der Bewegungsfuhrung nach 

Anspruch 1 kommen, denn diese Flaschen werden mit der 

Of fnung nach oben in das Bad eingetaucht und aus diesem 

herausgehoben und werden somit praktisch erst in ihrer 

tiefsten Stellung, in der sie dann auch für einige Zeit 

angehalten werden, mit Flussigkeit gefüllt (siehe Figur 2 

und Spalte 2, Zeilen 42 bis 48). Bei einem elektro- 

00962 	
. / . S S 



10 	 T 452/90 

phoretischen Verfahren mit soicher Bewegung würde fast die 

gesamte Bewegungszeit der Flasche im Bad für die 

Beschichtung der Innenseite verloren gehen. 

	

4.5 	Die Bewegungsführung der zu anodisierenden becherförmigen 

Artikel nach D3 ist ebenfalls anders als diejenige nach 

Anspruch 1. Die Becher werden im Bad nur entweder mit 

seitwärts oder mit nach unten gerichteter Of fnung geführt, 

was die Ansanunlung von eingebrachten oder erzeugten 

Gasbiasen nicht mit Sicherheit verhindert. Dies bedeutet, 

daB auch eine eventuelle Anregung des Fachmanns durch D3 

nicht zu der Bewegung nach Anspruch 1 führen wurde. 

	

4.6 	Die ubrigen zitierten Druckschriften kommen dem Gegenstand 

des Streitpatents nicht näher und können deshaib dem 

Fachmann keine weiteren relevanten Anregungen geben. 

	

4.7 	Es ergibt sich somit, daB der Fachmann, selbst wenn er 

ausgehend von D10 und mit Hilfe etwa von Dl auf den 

Gedanken käme, die zu beschichtenden einseitig offenen 

Dosen durch ein elektrophoretisches Bad hindurchzuführen, 

auch unter weiterem Hinzuziehen von D2 oder D3 dennoch 

nicht in naheliegender Weise zu der Bewegungsführung nach 

Anspruch 1 konunen würde. 

Die gefundene Lósung mit Eintauchen der Dosen mit der 
Of fnung schräg nach unten, Drehen der Dosen so, daB im Bad 

die Of fnung nach oben weist, und Ausheben der Dosen aus 

dem Bad mit der Of fnung nach unten weisend, mag zwar im 

Nachhinein als sehr einfach und lediglich vernünftigem 

menschlichem Handein entsprechend erscheinen. Die Kammer 

ist jedoch der Auffassung, daB bei einem industriellen 

Serienfertigungsverfahren wie dem vorliegenden nicht ohne 

weiteres vorher überblickt werden kann, welche Lôsungen 
sich letzendljch bewãhren. 
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4.8 	Es erübrigt sich, un Zusaininenhang mit der erfinderischen 

Tätigkeit näher auf die ebenfalls in Anspruch 1 

enthaltenen Merkmnale 

"Beschichtungszeit über 3 bis unter 60 Sekunden", 

"elektrischer Schichtwiderstand von wenigstens 

0.6 x 108  Ohm x cm", und 

"einfahrbare Hilfsgegenelektroden, die in einen Abstand 

von groBer als dent halben Radius der Dosen von der 

Innenwand der Dosen liegen", 

einzugehen. Diese Merkmale stehen durchaus mm Zusaxnmenhang 

mit der Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe und tragen zu 

einer effektiven Abwicklung des Verfahrens bei. Die 

Tatsache, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 erfinderisch 

ist, ergibt sich aber - wie oben dargestelit - bereits 

ohne Berücksichtigung dieser Merkmale. 

4.9 	Es ergibt sich somit, daB das Verfahren nach Anspruch 1 

auf einer erfinderischen Tatigkeit mm Sinne von Artikel 56 

EPtJ beruht. 

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 betreffen zweckmäBige 

Ausgestaltungendes Verfahrens nach Anspruch 1 und sind 

deshaib zusamumnen mit diesem gewährbar. 

Durch Streichung der Figur 2 hat die Beschwerdegegnerin 

die übrigen Unterlagen an den gültigen Anspruch 1 

angepaBt. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daB mm gültigen Anspruch 1 

dreimnal der offensicht].jche Schreibfehler "ôffnung" zu 

korrigieren ist. 

. . ./. . . 
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4)  

8. 	Da unter Berücksichtigung der vorgenoinmenen Anderungen das 

europaische Patent und die Erfindung, die es zun Gegen- 

stand hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens genügen, 

kann das Patent in geändertein Umfang aufrechterhalten 

werden (Artikel 102 (3) EPU). 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird eritschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen init 

der Auflage, das Patent auf der Basis der in der 

mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen aufrecht-

zuerhalten. 

Der Geschàftsstellenbeanite: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 E. Turrini 
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